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RS OGH 1991/4/24 3Ob37/91
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.04.1991

Norm

EO §180 Abs3

EO §195 Abs2

Rechtssatz

Ein vom Vertreter des Verp4ichteten vertretener Dritter selbst ist vom Bieten nicht ausgeschlossen. Der vom Vertreter

des Verp4ichteten vertretene Dritte wäre keineswegs gehindert, noch im Versteigerungstermin persönlich und im

eigenen Namen mitzubieten, und er ist ebensowenig durch die Bestimmung des § 195 Abs 2 EO daran gehindert, ein

zu berücksichtigendes Überbot anzubringen, da kein ihn persönlich vom Bieten im Versteigerungstermin

ausschließendes Hindernis entgegensteht.
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